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Kapitel 1

Einführung und Grundlegendes

A. Einführung und Grundlagen

I. Einleitung

Die Dekade nach Tampere hat eine Fülle neuer Verordnungen im Bereich der
Zivilsachen mit grenzüberschreitenden Bezügen hervorgebracht, deren einheitliches
Ziel die Abschaffung der Zwischenmaßnahmen im grenzüberschreitenden Urteils-
verkehr ist. Das bei der Konzeption dieser vomVerordnungsgeber vorgelegte Tempo
hat dazu geführt, dass Phasen der Erprobung und Evaluation des erreichten
Rechtsfortschrittes sowie der Konsolidierung und der Harmonisierung bestehender
Normgefüge innerhalb dieser Rechtsakte weitgehend ausgelassen worden sind. Das
Ergebnis sind Abstimmungsdefizite und Unsicherheiten in Bezug auf die konkrete
Rechtsanwendung und die Existenz beziehungsweise Reichweite möglicher Ver-
zahnungen zwischen den Verordnungen und deren konkrete Auswirkungen insbe-
sondere auf den Normenbesitzstand des fakultativen Binnenmarktprozessrechts1.

Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag dazu leisten, dieses Defizit aus-
zugleichen, indem sie den Versuch einer Aufarbeitung und Auflösung der oben
genannten Problematiken unter Berücksichtigung der zwischen den Verordnungen
bestehenden systematischen und wertungsspezifischen Zusammenhänge unter-
nimmt.

II. Die Entwicklung des Europäischen Zivilprozessrechts
(Grobübersicht)

Die fortschreitende Entwicklung der in erster Linie auf wirtschaftliche Interessen
ausgerichteten Europäischen Gemeinschaft hatte gezeigt, dass die Schaffung eines
gemeinsamen Marktes (später auch eines Binnenmarktes)2 zwischen den Vertrags-
staaten nicht ohne die gleichzeitige Etablierung einer entsprechenden, auf die Be-
dürfnisse der grenzüberschreitenden Rechtsverfolgung zugeschnittenen justiziellen

1 Zum Begriff grundlegend Hess, JZ 1998, 1021, 1026 ff.
2 Vgl. Art. 2, Art. 3 lit. c EGV.



Infrastruktur zu verwirklichen ist.3 Um diese rechtlichen Rahmenbedingungen zu
schaffen, wurde zunächst das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
vom 27.09.1968 (EuGVÜ)4 in Gestalt eines völkerrechtlichen Vertrages zwischen
den ursprünglich sechs Gründerstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
ausgearbeitet, welches sodann am 01.03.1973 in Kraft trat.5 Zweck des Überein-
kommens war zum einen die Auflösung von Kompetenzkonflikten zwischen den
Zivilgerichten der Vertragsstaaten durch die Etablierung eines einheitlichen inter-
nationalen Zuständigkeitsrechts und einheitlicher Verfahrenskoordinationsvor-
schriften, darüber hinaus enthielt es Regelungen für eine erleichterte wechselseitige
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen zwischen den Vertragsstaa-
ten.6 In diesem Zusammenhang etablierte das Übereinkommen einen Katalog ab-
schließender Anerkennungsversagungsgründe, die im Rahmen eines Exequatur-
verfahrens – der grenzüberschreitenden Zwangsvollstreckung vorgeschaltet – zu
prüfen waren.7

Nachdem sich die Koordination grenzüberschreitender Zivilverfahren zwischen
den Vertragsstaaten der Europäischen Gemeinschaft durch das EuGVÜ im Zuge der
intergouvernementalen Zusammenarbeit langfristig als zu schwerfällig erwiesen
hatte,8 wurde mit Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags vom 02.10.1997, am
01.05.19999 die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen aus dem Bereich der
intergouvernementalen Organisationsstruktur, der dritten Säule der Europäischen
Gemeinschaft, in die erste Säule transferiert und zur eigenständigen Gemein-
schaftskompetenz umgebaut.10 Hierdurch war es dem europäischen Verordnungs-
geber erstmals möglich, gestützt auf Art. 65 EGV11 (heute Art. 81 AEUV12) Maß-
nahmen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit zu erlassen, die erforderlich
sind, um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten.13

3 Frattini, ZEuP 2006, 225; Hess, EuZPR, Rn. 1.1; Leible, in: Müller-Graff (Hrsg.), Der
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 55, 59.

4 ABl. (EG) L 299/32, v. 31.12.1972.
5 Ausführlich zur Entwicklung des EuZPR, Hess, EuZPR, Rn. 1.1 ff.
6 Hess, EuZPR, Rn. 1.2.
7 Huber, in: FS Kaissis (2012), 413.
8 Dazu Hess, NJW 2000, 23, 24.
9 Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrages über die EU, der Verträge zur

Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender
Rechtsakte v. 02.10.1997, BGBl. 1999 II, 296.

10 Geimer/Schütze/Geimer, EuZVR, Einl. Brüssel Ia-VO Rn. 22; Nagel/Gottwald, IZPR,
§ 3 Rn. 3.9; Schack, IZVR, Rn. 116; Hess, EuZPR, Rn. 1.4 u. 2.11.

11 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (konsolidierte Fassung), v. 26.01.
2001, ABl. (EG) C 325/1, v. 24.02.2002.

12 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte Fassung), v. 13.12.
2007, ABl. (EU) C 115/47, v. 09.05.2008.

13 Adolphsen, EuZVR, Kap. 1 Rn. 10.

Kap. 1: Einführung und Grundlegendes22

http://www.duncker-humblot.de
http://www.duncker-humblot.de


Aus dieser Regelungskompetenz, die sich mit dem Vertrag von Lissabon vom
13.12.200714 aus Art. 65 EGV in Art. 81 AEUV verlagerte,15 gingen zunächst vier
Verordnungen mit zivilprozessualer Regelungsmaterie hervor. Darunter die am
01.03.2002 in Kraft getretene Brüssel I-VO vom 22.12.200016 als die wohl wich-
tigste Verordnung, die sowohl in ihrem Anwendungsbereich als auch (zumindest
weitgehend) inhaltlich an die Stelle des EuGVÜ trat.17 Im Weiteren die Brüssel II-
VO18, die EuZustVO19 und die EuInsVO20, jeweils vom 29.05.2000.21

Umder bereits im Zuge der Tampere-Konferenz des Europäischen Rates vom15./
16. Oktober 199922 beschlossenenVerbesserung der gegenseitigenAnerkennung von
gerichtlichen Entscheidungen im grenzüberschreitenden Urteilsverkehr noch weit-
gehender Rechnung zu tragen, wurde vom Rat der europäischen Justiz- und In-
nenminister ein umfassendes Maßnahmenprogramm23 erarbeitet, welches neben
einer Fortschreibung der Brüssel I- und II-VO auch eine sektorielle Abschaffung des
Exequaturerfordernisses vorsah.24 Konkret schlug das Programm einen Exequatur-
verzicht bei Entscheidungen über Besuchsrechte, unbestrittene Forderungen, Un-

14 Vertrag von Lissabon vom 13.12.2007 zur Änderung des Vertrags über die Europäische
Gemeinschaft und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, ABl. (EU)
C 306/1, v. 17.12.2007.

15 Rauscher/Staudinger, EuZPR, Einl. Brüssel Ia-VO Rn. 1.
16 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, v. 22.12.
2000, ABl. (EG) L 12/1, v. 16.01.2001.

17 Nagel/Gottwald, IZPR, § 3 Rn. 3.9.
18 Verordnung (EG) Nr. 1347/200 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung

und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterli-
che Verantwortung für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten, v. 29.05.2000, ABl. (EG)
L 160/19, v. 30.06.2000, schon kurze Zeit später bereits revidiert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2201/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung,
v. 27.11.2003, ABl. (EU) 2003 L 338/1, v. 23.12.2003 (Brüssel IIa-VO), zu den Gründen,
siehe Adolphsen, EuZVR, Kap. 12 Rn. 7 f.

19 Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates über die Zustellung gerichtlicher und außer-
gerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten, v. 29.05.
2000, ABl. (EG) L 160/37, v. 30.06.2000, revidiert durch Verordnung (EG) Nr. 1393/2007
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zustellung gerichtlicher und außerge-
richtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten v. 13.11.2007,
ABl. (EU) L 324/79, v. 10.12.2007.

20 Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates über Insolvenzverfahren, v. 29.05.2000,
ABl. (EG) L 160/1, v. 30.06.2000, neu gefasst durch Verordnung (EU) Nr. 848/2015 des
Europäischen Parlaments und des Rates über Insolvenzverfahren, v. 20.05.2015, ABl. (EU)
L 141/19, v. 05.06.2015.

21 Schack, IZVR, Rn. 116.
22 Eine Zusammenfassung der Konferenzergebnisse („Schlussfolgerungen“) von Tampere

v. 15./16.10.1999, sind u. a. nachzulesen in NJW 2000, 1925.
23 ABl. (EG) C 12/1 ff., v. 15.01.2001.
24 Dazu ausführlich Hess, EuZPR (2010), § 2 Rn. 38.
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